
07.08.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ab Mittwoch beginnt wieder der Unterricht für alle SchülerInnen. Alle Schulen sind zu Beginn der 
Woche per Mail vom Ministerium über die einzuhaltenden Rahmenbedingungen informiert worden 
und unsere Schule hat sich auf den Schulstart vorbereitet. 

Die Regelungen gelten gemäß den Vorgaben des Ministeriums zunächst bis zum 31.August. 

 

Hier die wichtigsten Informationen: 

- Der Unterricht findet vollständig in allen Fächern und Kursen für alle Jahrgänge statt. Eine  
  jahrgangsübergreifende Durchmischung der SchülerInnen ist nicht erlaubt und auch innerhalb  
  des Jahrgangs sollen möglichst feste Gruppen gebildet werden, wobei Kursbildungen möglich sind. 
  Nach dieser Vorgabe haben wir vorerst die AGs aufgehoben und durch Förderunterricht im  
  Klassenverband ersetzt. Dadurch wollen wir auch den SchülerInnen Gelegenheit geben, verpassten  
  Lernstoff aufzuarbeiten. Für Religion und einige andere Fächer haben wir ebenfalls eine   
  Sonderregelung getroffen, die wir Ihren Kindern bei der Mitteilung des Stundenplans erklären  
  werden. 

- Während des Schulbesuchs muss überall eine Maske getragen werden. Im Unterschied zum     
  Unterricht vor den Ferien muss die Maske auch während des Unterrichtes getragen werden. Geben  
  Sie bitte Ihrem Kind mehrere Masken mit, denn durchfeuchtete Masken bieten keinen Schutz. 

- Während des Unterrichts müssen die Schülerinnen und Schüler an ihren Plätzen bleiben. Ein 
  Tausch der Plätze ist nicht erlaubt. Der Sitzplan und die Anwesenheit werden dokumentiert.  

- Das Pausenkonzept ist noch in der Planung, auch hier versuchen wir die Durchmischung so gering  
  wie möglich zu halten.  wir haben dazu die offizielle Mittagspause auf 15 Minuten gekürzt. Vor  
  und nach dieser Pause können die SchülerInnen im Klassenverband in der Mensa essen. Ein  
  besonderes Hygienekonzept und ein Ablaufplan sind erstellt. Am 11.08.2020 übernimmt die Familie  
  Montz unseren Mensa- und Kioskbetrieb. Nachdem sie sich eingerichtet haben, startet aller  
  Voraussicht nach am 17.8.2020 in unserer neuen Mensa die Verpflegung. 

- Das Inselraumkonzept wird dahingehend verändert, dass die SchülerInnen nicht mehr vor dem  
  Unterricht zum Inselraum kommen, sondern die Sonderpädagogen in der ersten Stunde mit den  
  SchülerInnen in ihren Klassen das Wochenziel vereinbaren. Die SchülerInnen kommen also nicht 
  mehr früher zur Schule 

Die ersten Tage: 

Es gelten nach wie vor die Abläufe und Vorsichtsmaßnahmen, die Ihre Kinder vor den Ferien eingeübt 
haben (Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen/desinfizieren). 

Da wir das neue Gebäude beziehen, wechseln am Standort Uerdinger Str. fast alle Klassen ihren 
Klassenraum, deshalb werden sich am Mittwoch alle Klassen zeitversetzt zunächst auf dem Schulhof 
aufstellen und dann ihren neuen Klassenraum kennenlernen.  

Ablaufplan für Mittwoch, den 12.08.2020: 

Uerdinger Str.: 

Jg.  6:       7.55 Uhr Aufstellen auf dem Schulhof 



Jg.  9:      8.05 Uhr Aufstellen auf dem Schulhof 

Jg. 10:     8.15 Uhr Aufstellen auf dem Schulhof 

EF:           8.00 Uhr bitte über den Schulhof direkt in die neue Aula gehen 

Q1:          9.00 Uhr bitte über den Schulhof direkt in die neue Aula gehen 

 

Lübecker Weg: 

Jg.8:       8.00 Uhr Die SchülerInnen gehen direkt in die bekannten Klassen 

Jg. 7:      8.10 Uhr Aufstellen auf dem Schulhof 

 

Der Unterricht endet an beiden Standorten nach der 2. Std., anschließend finden die 6 
Einschulungsfeiern nacheinander in der neuen Aula statt (Zugang über den Schulhof). 

5a:  10.00 Uhr  5c: 12.00 Uhr  5e:  14.00 Uhr 

5b: 11.00 Uhr  5d:  13.00 Uhr  5f:  15.00 Uhr 

Ab Donnerstag gehen alle SchülerInnen durch die für ihren Jahrgang vorgesehenen Eingänge direkt 
in ihre Klassen. Der Unterricht startet dann für alle SchülerInnen um 7.55 Uhr an der Uerdinger Str. 
und um 8.00 Uhr am Lübecker Weg. Der genaue Ablauf wird Mittwoch erklärt.  

Der Unterricht für die Klassen 5-10 endet Donnerstag und Freitag um 13.15 Uhr.  

Ab Montag, 17.8.2020 findet Unterricht nach Plan statt, aufgrund der verkürzten Mittagspause 
endet der Unterricht an langen Tagen immer spätestens um 15.00 Uhr.  

Eine Betreuung nach Unterrichtsschluss ist aufgrund der personellen Lage momentan nicht 
möglich. 

Ein Kind darf nur gesund zur Schule kommen. D.h. bei Durchfall, Übelkeit, Erkältungssymptomen 
usw. muss das Kind grundsätzlich 24 h zu Hause beobachtet werden, kommt Fieber oder Husten 
hinzu, sollte das von einem Arzt abgeklärt werden. 
 

Sonderregelungen: 

Die Befreiung vom Unterricht wurden verschärft. Es wurden folgende Bestimmungen vom 
Ministerium festgelegt. 

Schutz von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern  
Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen. Es 
gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Schule und Teilnahmepflicht. Für Schülerinnen und 
Schüler mit relevanten Vorerkrankungen finden die Bestimmungen über Erkrankungen (§ 43 Absatz 2 
SchulG) mit folgender Maßgabe Anwendung: Die Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine 
gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Die Rücksprache mit einer 
Ärztin oder einem Arzt wird empfohlen. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die 
Schule und teilen dies schriftlich mit. Entsprechende Pflichten gelten für volljährige Schülerinnen und 
Schüler. Die Eltern bzw. die betroffenen volljährigen Schülerinnen und Schüler müssen zum einen 
darlegen, dass für die Schülerin oder den Schüler wegen einer Vorerkrankung eine erhöhte 



Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Bei begründeten Zweifeln kann die Schule ein ärztliches Attest 
verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen. Besucht die Schülerin 
oder der Schüler die Schule voraussichtlich oder tatsächlich länger als sechs Wochen nicht, soll die 
Schule ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten 
einholen. Für die Schülerin oder den Schüler entfällt lediglich die Verpflichtung zur Teilnahme am 
Präsenzunterricht. Sie oder er ist weiterhin dazu verpflichtet, daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe 
der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. Hierzu gehört auch der 
Distanzunterricht. Die Verpflichtung zur Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen.  

Schutz vorerkrankter Angehöriger, die mit Schülerinnen und Schülern in häuslicher Gemeinschaft 
leben  
Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, Großeltern 
oder Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine relevante 
Erkrankung, bei der eine Infektion mit SARS-Cov-2 ein besonders hohes gesundheitliches Risiko 
darstellt, besteht, sind vorrangig Maßnahmen der Infektionsprävention innerhalb der häuslichen 
Gemeinschaft zum Schutz dieser Angehörigen zu treffen. Die Nichtteilnahme von Schülerinnen und 
Schülern am Präsenzunterricht kann zum Schutz ihrer Angehörigen nur in eng begrenzten 
Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht kommen. Dies setzt voraus, dass ein ärztliches 
Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante 
Vorerkrankung ergibt. 

Abschließende Infos: 

Unser Kollegium bereitet seit einigen Tagen den Unterrichtsbeginn intensiv vor. Dank des Neubaus 
haben wir zwei weitere Zugänge ins Gebäude, wir haben ausreichend Ausweichräume, weil beim 
Neubau natürlich auch der Jg. 13 mitgeplant wurde und wir sind personell gut versorgt.  

Wir werden weiterhin an Optimierungen arbeiten, um Ihre Kinder und ihre Familien zu schützen. 

Unterstützen Sie uns bitte dabei, in dem Sie Ihre Kinder z.B. mit dem Fahrrad, statt mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zur Schule schicken und anhalten, auch auf dem Schulweg die Abstandsregel 
einzuhalten. 

Richten Sie für ihr Kind nach Möglichkeit die Corona-App ein und beachten Sie als Urlaubsrückkehrer 
bitte die Quarantäne- und Test-Vorgaben. 

Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir zum Schutz aller die Regeln strikt einfordern müssen und 
bei groben Regelverstößen Ihr Kind nach Hause schicken müssen. 

Nach den Erfahrungen vor den Sommerferien kann ich jedoch sagen, dass die SchülerInnen sich sehr 
gut auf die Regeln einlassen und ich bin optimistisch, dass wir gemeinsam auch diese Aufgabe 
bewältigen werden. 

Nach dieser langen Phase des Distanzunterrichts freuen wir uns, Ihre Kinder in der kommenden 
Woche wieder häufiger in der Schule zu sehen und wünschen allen einen guten Start. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

Brigitte Munsch 


